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tung der Sicherheit und zur Verhinderung eines 
Angriffes eines Strafgefangenen auf das eigene 
Leben erforderlich sind.
(2) Die Anwendung von Sicherungsmaßnahmen 
darf den Grad der Gefährlichkeit des Anlasses 
nicht übersteigen und nur so lange andauern, bis 
der Zweck der Maßnahme erreicht ist. Die An
wendung von Sicherungsmaßnahmen ist anzudro
hen, sofern nicht die Notwendigkeit der Abwen
dung einer unmittelbaren Gefahr besteht. Ihre 
Anwendung schließt Disziplinarmaßnahmen oder 
eine strafrechtliche Verfolgung nicht aus.
(3) Sicherungsmaßnahmen sind:
1. Entzug von Einrichtungs- oder sonstigen Gegen

ständen, wenn zu befürchten ist, daß sie zu 
Angriffen gegen andere Personen oder auf das 
eigene Leben mißbraucht werden können,

2. Absonderung von anderen Strafgefangenen 
oder Unterbringung in Einzelhaft.

(4) Die Verfügung zur Anwendung von Siche
rungsmaßnahmen obliegt den Leitern der Straf
vollzugseinrichtungen oder der Jugendhäuser.
(5) Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges sind 
nur zulässig, wenn auf andere Weise ein Angriff auf 
Leben oder Gesundheit oder ein Fluchtversuch 
nicht verhindert oder Widerstand gegen Maßnah
men zur Aufrechterhaltung der Sicherheit nicht 
beseitigt werden können.
(6) Die Anwendung der Schußwaffe entsprechend 
der Schußwaffengebrauchsbestimmung darf nur 
bei Vorliegen der in den Absätzen 1 und 2 ge
nannten Bedingungen im äußersten Falle erfolgen.

1. Die Bestimmungen von § 33 entsprechen dem Schutz- und 
Sicherheitsbedürfnis der sozialistischen Staats- und Ge
sellschaftsordnung und ihrer Bürger beim Vollzug der 
Strafen mit Freiheitsentzug vor Handlungen Strafgefange
ner, die sich gegen das Leben und die Gesundheit von 
Personen oder gegen die für einen planmäßigen und stö
rungsfreien Vollzug erforderliche Sicherheit richten.


